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TEIL B TEXT 

1 ~ Höhenlage des Gel;äudes 

Die Oberkante Erdgec:choßfußboden betr[igt für 
da.s mehrges,chossige i.rJohngebäude höchstens . 
die eingeschossige Garage~zeile höchstens: 

ü-ber zugeordn<:_;ter Straßenverk~hrsfläche •. 

2. Einfriedigu.ngen 

0,50-m 
0,20 m 

Auf den seitlichen und (ler rückwärtigen Grund
stücksgrenze sind Einfriectigunger bü; maximal 1, 20 m 

Im Bereich der befahrbaren Verkel:;.rufl~i.che an 
der Nordostecke des Grundstücks ist die An-
lage eine Grenzmauer 1) i c:; maximal 2 , 00 m 
Höhe zulässig. 

3. Gestalterische Festsetzung der Nordfassade des 
mehrgeschoc;sigen vJohnha•~ses 

Die Nordfo..;3::..~ade i.;.:<" ::l .. hrer Gesamtlänge durch 
Vor- und Bücksprünge zu. gliedern .. Die ver
setzten Frontteile sind in einer Breite von 
mlnd. ·10 m und max., 30 m auszubilden und durch 
Materialwechsel zu beleben. 

2+. N}lt zungs.art 
Auf dem Baugrundstück ist außer dem Alten
pflegeheim und den dazugehörigen Nebenan~ 
lagen d.i e FY'T'i ('·n-tu:1;.~ von Al h~tlv-ii)}ltlUnFen Zd

~tässic;. 

5. Unterbringung von Versorgunv,seinrichtungen 

Im Erd- -Dzw. :_;n";erge;:;cb.o.C de::.} mehi"ge::::chossigen 
Gebäudes ist im Einvernehme:c mit den StadtvJer
ken Abt. E1ektrizitätmrJer1< eine TranC";forrna.
torensta.tioD 
und 
im Einvernehmen mit dem Amt- .für Sta.dtreirü
gung und :B\1hrpark eine l'-1-ii111Jehältera.n1age zu 
errichten. 
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